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1. Einleitung
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 16. November 2001 tritt am 01.
Februar 2002 in Kraft. Sie löst die Wärmeschutzverordnung 1995 und die
Heizanlagen-Verordnung von 1998 ab. In der Energieeinsparverordnung ist
nicht mehr der Heizwärmebedarf, sondern der Primärenergiebedarf, der für
die Heizung, Belüftung und die Trinkwassererwärmung in einem Gebäude
erforderlich ist, geregelt. Damit bietet die Energieeinsparverordnung den
neuen Ansatz, Gebäudehülle und Heizanlagentechnik gemeinsam zu planen.

EnEV gilt ab
01.Februar 2002

Berechnungsgrundlage sind die Normen DIN V 4108 Teil 6 für den
Heizwärmebedarf und DIN V 4701 Teil 10 für die Berechnung der Heizan-
lagentechnik.

In diesem Merkblatt werden Anforderungen aus der Energieeinsparverord-
nung an Fenster, Türen und Fassaden erläutert und Hinweise für die Planung
gegeben.

2. Der Aufbau der Energieeinsparverordnung
In der Energieeinsparverordnung werden Anforderungen an zu errichtende
Gebäude, an den Umbau bzw. die Renovierung von bestehenden Gebäuden
und an die Heizanlage gestellt. Die dabei zu benutzenden Rechenverfahren
sind in neu überarbeiteten, der europäischen Normung entsprechenden, DIN
Normen beschrieben. Mit dem in Kraft treten der Energieeinsparverordnung
wird also gleichzeitig ein neues europäisch eingeführtes Normenwerk wirk-
sam. Dies bedeutet insbesondere auch für den Fenster- und Fassadenbau ein
Umdenken, weil sich bisher bekannte Kennwerte ändern.
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